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Artikel 23 [Tätigwerden im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats]

Der Rat erlässt einstimmig Gesetze und Rahmengesetze, in denen festgelegt wird, unter welchen

Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln 13 und 15 und 21 genannten

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in

Verbindung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden dürfen. Er beschließt nach

Anhörung des Europäischen Parlaments.

Explanation:

Der Verweis auf Art. 13 geht ins Leere, da in dieser Vorschrift keine Behörden genannt sind.

Es dürfte Art. 21 gemeint sein, der nationale Behörden erwähnt.


